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Regeste

Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Strassenverkehrsgesetz sowie
Widerrufsverfahren | Strafgesetz

Erwägungen

E. 1
der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Verbrechen), gefährdungs-
mässig qualifiziert begangen von Anfang 2015 bis Frühsommer 2015 in C.________
(Ortschaf- ten) und anderswo durch

E. 1.1
Erwerb von mindestens ca. 2‘000 nicht für den Eigenkonsum bestimmten Tabletten Me-
thamphetamingemisch (Thaipillen, unbekannter Wirkstoffgehalt),

E. 1.2
Veräusserung von mindestens 30 g nicht für den Eigenkonsum bestimmtes Methamphet-
amingemisch (Cristal Meth, unbekannter Wirkstoffgehalt),

E. 1.3
Erlangen von 30 g nicht für den Eigenkonsum bestimmten Thaipillen (berechnet 292 Stück)
mit einem Gesamtwirkstoffgehalt von 6 g Methamphetamin, in Besitz nehmen und am
21.03.2015 mit sich Führen,

E. 1.4
Erlangen von 145 g nicht für den Eigenkonsum bestimmtes Methamphetamingemisch
(Pulver) mit einem Gesamtwirkstoffgehalt von 2 g Methamphetamin (HCI), in Besitz neh-
men und am 21.03.2015 mit sich Führen,

E. 1.5
Erlangen von nicht für den Eigenkonsum bestimmte 931,8 g Methamphetamingemisch
(Cristal Meth 813,8 g und Pulver 118 g) mit einem Gesamtwirkstoffgehalt von 762,4 g Me-
thamphetamin (HCI), in Besitz nehmen und davon 921,9 g Aufbewahrung in D.________
(Ortschaft) und 9,9 g in E.________ (Ortschaft),

E. 2
der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz (Vergehen), mehrfach begangen
am 26.11.2015 und 29.03.2016 in E.________ (Ortschaft) bzw. K.________ (Ortschaft)
durch Nichtabgabe von Ausweisen und Schildern,

E. 3



Zu einer Übertretungsbusse von CHF 400.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter
Nicht- bezahlung wird auf 4 Tage festgesetzt.

E. 3.1
Konsum einer unbestimmten Menge Methamphetamingemisch (Thaipillen) in der Zeit vom
19.11.2013 bis am 21.03.2015 in E.________ (Ortschaft), L.________ (Ortschaft) und an-
derswo,

E. 3.2
Mitführen und Besitz von 1,83 g für den Eigenkonsum bestimmtes Methamphetaminge-
misch (14 Thaipillen), festgestellt am 21.03.2015 in Bern, und in Anwendung der Art. 34,
40, 47, 49 Abs. 1, 51, 106 StGB, Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d, 19 Abs. 2 lit. a, 19a BetmG,
Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 426 Abs. 1 StPO,

E. 4
Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten
ist nach Ablauf der Frist durch die auftraggebende Behörde einzuholen (Art. 17 Abs. 4
i.V.m. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher
Daten).

E. 5
Es sei das Honorar des amtlichen Verteidigers gemäss eingereichter Kostennote
festzusetzen ohne Rückforderung beim Beschuldigten.

E. 6
Die Gerichtskosten seien zu maximal CHF 1'000.00 dem Angeklagten aufzuerlegen.
Eventualantrag
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